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keineswegs nachsteht — nur ein Mensch ist, der des natiirlichen Schlates
wie der Erholung ebensosehr bedarf wie irgend ein anderer Angehoriger
unserer Armee. Es ist deshalb nicht nur ein Lob fiir die betreffenden Fouriere,
sondern es mahnt anderseits ernsthaft zum Aufsehen, wenn Vorgesetzte zu-
gestehen missen (,,Fourier”, Seite 71), dass ,sehr oft im Fourierbureau das
Licht brannte, wenn sich das ubrige Kader am runden Tisch einfand.” Was
wiiren solche Fouriere wert gewesen, wenn nach einer oder mehreren schlaf-
losen, mit Arbeit ausgefillten Nichten ein Feindangriff erfolgt wire! — Man
klage nicht dariiber, es hitte einfach zu wenig Fouriere und die Front kénune
keine weiteren Krifte abgeben. In den Qm.- und K. K.-Bureaux koénnen sechr
wohl statt Fourieren dahin ausgebildete HD. und FHD. eingesetzt werden. Die
Einheiten wiirden dadurch die erforderliche Zahl Frontfouriere erhalten.

d.Der Sicherung des Nach- und Riickschubes sollte in Zukunft ver-
mehrte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Resultate unserer Kriegs-
manover sprechen dartiber eine mehr als beredte Sprache.

¢. Von hoher militirischer Stelle hat man uns frither gerne die Straffille,
in welche Gradkameraden von uns verwickelt waren, vorgehalten. Wir be-
dauern diese Vorkommnisse, konnen aber nicht umhin, festzustellen, dass
solche Vorhalte an die Adresse Unbeteiligter lihmend wirkten. Letzteres
namentlich, wenn man weiss, dass in andern Sektoren der Armee weit grijssere
Summen veruntreut oder sonstwie widerrechtlich abhanden gekommen sind,
wobci die grosse Mehrheit der Rechtsbrecher nicht den Fouriergrad bekleiden!

Das »Décompte- und Dienstbiichlein«
der Republik Bern 1846

von Hptm. Scheurer, Montreux

Vor mir liegt das ,,Décompte- und Dienstbiichlein® der Republik Bern von
Samuel M., Rekrut vor genau 100 Jahren. Samuel M. gehorte damals der In-
fanterie, Bataillon Nr. 10, Fisilierkompagnie Nr.4 an. Dieses Biichlein enthilt
einen Auszug aus dem allgemeinen eidgendssischen Militirreglement, sowie aus
dem eidgendssischen Reglement tiber die Kriegsverwaltung von 1828. Es steht
da zu lesen: ,,Bei allen eidgendéssischen Truppen, vom Feldweibel abwirts, ist
der Décompte eingefithrt, d.h.es wird dem Mann tiglich 1 Batzen zum Unterhalt
seiner Kleidung und Ausriistung inbehalten. Jeder Mann hat sein Décompte-
biichlein, das er stets mit sich fihren soll. In demselben besorgt ihm der
Kompagniekommandant die Rechnung; selbige wird alle Monate abgeschlossen
und der am Ende der ganzen Dienstzeit sich erzeigende Uberschuss dem Mann
bei seiner Bntlassung bar ausbezahlt, nicht aber wenn er nur von dem einen Korps
in das andere iibergeht.
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Nach zwei Monaten Dienstzeit erhilt jeder Mann, die Tage allfdlliger Ab-
wesenheit, wie z.B. einen Aufenthalt im Spital, nicht dazu gerechnet, vom Feld-
weibel abwirts, tiglich 5 Rappen Zulage, die zum Décompte gelegt werden.

Den Scharfschiitzen, welche eine héhere Besoldung haben, werden, ausser dem
allgemeinen Décompte, noch tiglich 21/, Rappen zur Verwendung von Schiessgaben
und Einrichtung von Schiesstitten inbehalten.

Die Instandstellung der Seitengewehre und des dazugehérigen Lederwerks
liegt denjenigen ob, welche solche tragen diirfen. Alle durch Mutwillen und Nach-
lissigkeit entstandenen Beschidigungen werden auf Unkosten des Betreffenden
repariert und ithm dafiir Soldinhalt gemacht.”

Es folgt ein ,,Auszug aus der Militirverfassung der Republik Bern vom 14.
Dezember 1835, Wir entnehmen daraus nur, was unsere Leser speziell interes-
siert: ,,Alle Truppen zu Fuss vom Feldweibel abwirts haben sich einen Haber-
sack mit reglementarischem Inhalt auf eigene Kosten anzuschaffen... Im Fall
ein Scharfschiitz vor vollendeter Dienstzeit aus dem Scharfschiitzenkorps austritt
oder mit Tod abgeht, so soll von einem solchen von dem erhaltenen Beitrage der
60 Franken zu Anschaffung eines Stutzers, dem Staate zuriickerstattet werden:
von jedem der zehn ersten nicht vollendeten Dienstjahre, vier Franken; und von
jedem der zehn letzten nicht vollendeten Dienstjahre, zwei Franken.

Jjeder Militdrpflichtige erhilt vom Staate unentgeltlich folgende Kleidungs-
stiicke: eine Kopfbedeckung, einen Rock, ein Paar Beinkleider, ein Paar Uber-
strimpfe. Von dieser Verfiigung sind ausgenommen alle Offiziere, so wie auch die
Arzte, die Feldprediger, die Postliufer, Fithrer und Arbeiter, welche simtlich sich
auf eigene Kosten zu bekleiden haben. Die Unteroffiziere und Korporale haben sich
ihre Unterscheidungs-(Distinktions)-Zeichen auf eigene Kosten anzuschatfen.

Ein eigenes Reglement wird bestimmen, welche Gegenstinde jeder Ausziiger
aller Waffengattungen auf eigene Kosten nach vorgeschriebener Ordonnanz an-
zuschaffen und zu unterhalten hat...

Vom Solde wird jedem Mann vom Feldweibel abwirts tdglich 1 Batzen
Décompte inbehalten. Die Rationen sollen (zufolge der neuen eidgendssischen
Bestimmungen) bestehen aus: 11/, Pfund Brod von einziigig gemahlenem Weizen
oder Kernen, ?/; Pfund Rindfleisch oder Kuhfleisch. Die Fouragerationen aus:
tir Reitpferde 8 Pfund Hafer und 10 Pfund Heu, fir Zugpferde 7 Pfund Hafer
und 15 Pfund Heu, oder, wenn es die Umstinde erfordern, 10 Pfund Hafer und
12 Pfund Heu. Stroh und Holz wird vom Kriegskommissariat nach einer be-
sondern Vorschrift geliefert.

Es folgt eine ,,Tabellarische Ubersicht” derjenigen Kleidungs- und Aus-
riistungsgegenstinde, welche jeder Militdrpflichtige auf eigene Kosten nach Muster
anzuschaffen und wihrend der ganzen Dienstzeit in gutem Stand zu erhalten hat,

von der ,,Ermelweste’, Tornister, Schuhe... bis zum Kamm, Schere, Essloffel,
Nadel und... Feuerstein etc. Dann kommt eine Tabelle alles dessen, was der

Mann erhilt, und schliesslich 3 Doppelseiten: Schuldig ... Laufende Rechnung...
Zu gut... (also unser heutiges Soll und Haben).
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Ein ,,Tagesbefehl” handelt vom Unterhalt der Waffen, event. Bestrafung.

Zum Schluss noch etwas aus dem ,,Dienstreglement der bernischen Truppen™
(Pflichten, Anstand, Kameradschaft, Tornisterpacken, Waffenreinigung, Ehren-
bezeugungen): ,,Raucher ziehen beim Griissen die Pfeife aus dem Munde. In den
Strassen und Lauben der Stadt soll niemand Tabak rauchen, denn dieses ist fiir
den Militir unanstindig. Auf Spaziergingen ausserhalb eines Ortes kann geraucht
werden; begegnen Soldaten Offiziers, so ziehen sie die Pfeife aus dem Munde.”

(Diese armen ,,Mannen” scheinen die Stumpen noch nicht gekannt zu haben.
Der Korr.). '

Das Verpflegungslager
der 7. amerikanischen Armee in Augsburg

Mitgeteilt von Hptm. G. Vogt, Bern

Lt. Robert Barth erzihlte kirzlich im ,,Schweizerspiegel” seine Eindriicke
und mannigfachen Erlebnisse als Fiihrer einer Rotkreuzkolonne von 13 Last-
wagen auf einer Fahrt durch Deutschland in héchst anschaulicher Weise. Er kam
u.a.mit den Stddten Miinchen, welche fast vollig zerstdért ist, und Augsburg in
Berithrung. In der Stadt Augsburg fithrte ihn sein Auftrag in das Warenlager der
7. amerikanischen Armee. Er schildert dieses wie folgt:

,Das Warenlager der 7.amerikanischen Armee in Augsburg war ein
tolles Fressalienparadies. Ananassaft, Zwieback, Schokoladenpulver, gedtrrte
Bananen, Wurstkonserven, alles in unbeschrinkten Quantititen. [n den Garagen
einer ehemaligen Kaserne motorisierter Truppen waren grosse Mengen ver-
schiedenster Giiter aufgestapelt. Neben Ausrtstungen fanden sich hier auch
tigliche Gebrauchsartikel wie Rasierseife, Rasierklingen, Zigaretten usw. Ein
unauthérliches Hin und Her von Militdrlastwagen, die entweder neue Waren
brachten oder fiir thre Einheit fassten!

Das Problem der Lagerung von Lebensmitteln haben die Amerikaner
hervorragend gelost: Die Verpflegungskisten oder -pakete sind so angefertigt,
dass sie  keiner geschiitzten Lagerplitze bedirfen. Wo keine Rdume vor-
handen sind, tiirmt man deshalb einfach auf freiem Felde einen Stapel auf.
An vielen Stellen habe ich solche ,,Lagerhduser” ohne Dach und Wainde ge-
sehen, hauptsichlich auf der Reichsautobahn, wo die eine der beiden Fahr-
bahnen auf Kilometer gesperrt und als Stapelplatz verwendet wird, der den
grossen Vorteil hatte, an einer zentralen Verkehrsader zu liegen.

Im Augsburger Nachschubdepot betitigten sich Schwarze als Chauffeure
oder als Lademannschaften. Daneben wurden auch deutsche Kriegsgefangene
als Arbeitskrifte verwendet. Hier kam ich zum erstenmal mit dem Schwarz-
handel, Schieberhandel, oder wie man das nennen will, in Berithrung.



	Das "Décompte- und Dienstbüchlein" der Republik Bern 1846

